
 
 

  U-Bahn 2, 5, 6: Mohrenstraße / Unter den Linden 
  Bus 300: Mohrenstraße 
  S-Bahn 1, 2, 25: Brandenburger Tor 

Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten sind in der Datenschutzerklärung des BMAS zu finden: bmas.de „Stichwort: 
Datenschutz“. Sollten Sie keinen Internetzugang haben, kann die Information auf dem Postweg zugesandt werden. 
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Sie stützen Ihren Antrag vom 6. Januar 2024 auf § 1 Absatz 1 des Gesetzes zur 

Regelung des Zugangs zu Informationen des Bundes (Informationsfreiheitsgesetz - IFG).  

Nach dieser Vorschrift hat jeder nach Maßgabe des IFG gegenüber den Behörden des 

Bundes einen Anspruch auf Zugang zu amtlichen Informationen. 

Ich gehe davon aus, dass sich Ihre Frage auf Hilfen zum notwendigen Lebensunterhalt 

bezieht und nicht auf bestimmte Sozialleistungen, die z.B. nur bei Pflegebedürftigkeit 

bezogen werden können. Darüber hinaus beziehen sich die Informationen nur auf 

Bezieherinnen und Bezieher einer Versichertenrente (d.h. Alters- und 

Erwerbsminderungsrente).  

Grundsätzlich besteht Anspruch auf Leistungen der Sozialhilfe, wenn Menschen ihren 

notwendigen Lebensunterhalt nicht (ausreichend) aus eigenen Mitteln oder mit Hilfe 

anderer (z.B. Kinder) bestreiten können.  

In diesen Fällen kann für Rentnerinnen und Rentner ein Anspruch auf die sogenannte 

Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 - 40 12. Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)) bestehen.  

Bei der Hilfe zum Lebensunterhalt werden die angerechneten Einkommen nur bei den 

Personengemeinschaften (Ende 2022: 120.030 insgesamt außerhalb von Einrichtungen 

(avE)) erfasst. Am Jahresende 2022 wurden bei 8.960 dieser Personengemeinschaften 

angerechnete Einkommen aus Altersrente und bei 34.855 aus Rente wegen 
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Seite  2 von 3 Erwerbsminderung erfasst. Der Anzahl der Personengemeinschaften lässt sich keine 

Anzahl an Alters- und Erwerbsminderungsrentner/innen gegenüberstellen.   

Personen, die die Regelaltersgrenze erreicht haben und Personen, die das 

18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind, können einen 

Anspruch auf Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 - 

46b SGB XII) haben.  

Die Statistikpublikation der Deutschen Rentenversicherung „Rentenversicherung in 

Zeitreihen“ enthält Daten zur Anzahl der ins Inland gezahlten Renten wegen Alters und 

wegen Erwerbsminderung und der Grundsicherungsfälle mit Rentenbezug: 
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Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung mit Rentenbezug sowie 
Inlandsrenten der gesetzlichen Rentenversicherung am 31.12.,  
Wohnort Deutschland 

 

Bei geringem Einkommen kann ein Anspruch auf Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz 

bestehen. Ein gleichzeitiger Bezug von Wohngeld und Hilfe zum Lebensunterhalt bzw.  

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ist nicht möglich. Für weitere 

Informationen zum Wohngeldbezug bitte ich Sie, sich an das zuständige 

Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen, Krausenstraße 17 – 

18, 10117 Berlin zu wenden.  

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 
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